
Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Beihilfen 
zurückzufordern, die nach Art. 1 Abs. 1 (mit Ausnahme der in 
Art. 1 Abs. 2 und den Art. 2 und genannten Beihilfen 3) der 
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 2007 (C(2007) 
3251) über steuerfreie Rücklagen (staatliche Beihilfe C 37/05) 
für rechtswidrig und mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar 
erklärt wurden 

Tenor 

1. Die Hellenische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus den Art. 4, 5 und 6 der Entscheidung 2008/723/EG der 
Kommission vom 18. Juli 2007 über die von Griechenland ge
währte staatliche Beihilfe C 37/05 (ex NN 11/04) — Steuerfreie 
Rücklagen — verstoßen, dass sie es unterlassen hat, innerhalb der 
vorgeschriebenen Frist alle Maßnahmen zu erlassen, die erforderlich 
sind, um die in Art. 1 Abs. 1 der fraglichen Entscheidung für 
rechtswidrig und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar er
klärten Beihilfen — mit Ausnahme der in Art. 1 Abs. 2 und 
den Art. 2 und 3 dieser Entscheidung genannten — zurückzufor
dern. 

2. Die Hellenische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 246 vom 11.9.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 1. März 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court of 
the United Kingdom — Vereinigtes Königreich) — Dermod 
Patrick O’Brien/Ministry of Justice (vormals Department of 

Constitutional Affairs) 

(Rechtssache C-393/10) ( 1 ) 

(Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit — Begriff „Teilzeit
beschäftigte, die einen Arbeitsvertrag haben oder in einem 
Arbeitsverhältnis stehen“ — Teilzeitrichter, die auf der Basis 
von Tagesgebühren vergütet werden — Versagung einer 

Altersrente) 

(2012/C 118/04) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Supreme Court of the United Kingdom 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Dermod Patrick O’Brien 

Beklagter: Ministry of Justice (vormals Department of Constitu
tional Affairs) 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Supreme Court of the United 
Kingdom — Auslegung der Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 
15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB ge

schlossenen Rahmenvereinigung über Teilzeitarbeit (ABl. L 14, 
S. 9) — Begriff „Teilzeitbeschäftigte, die … einen Arbeitsvertrag 
haben oder in einem Arbeitsverhältnis stehen“ (Paragraf 2 Nr. 1 
der Richtlinie) — Teilzeitbeschäftigte Richter — Unterschiedli
che Behandlung von Vollzeit- und Teilzeitrichtern oder von 
verschiedenen Kategorien von Teilzeitrichtern hinsichtlich des 
Anspruchs auf eine Altersrente 

Tenor 

1. Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass es Sache der Mitglied
staaten ist, den Begriff „[B]eschäftigte, die … einen Arbeitsvertrag 
haben oder in einem Arbeitsverhältnis stehen“ in Paragraf 2 Nr. 1 
der am 6. Juni 1997 geschlossenen Rahmenvereinbarung über 
Teilzeitarbeit im Anhang der Richtlinie 97/81/EG des Rates 
vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB 
geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit in der durch 
die Richtlinie 98/23/EG des Rates vom 7. April 1998 geänder
ten Fassung zu definieren und insbesondere zu bestimmen, ob 
Richter unter diesen Begriff fallen, vorausgesetzt, dass dies nicht 
dazu führt, dass diese Kategorie von Personen willkürlich von dem 
Schutz ausgeschlossen wird, der durch die Richtlinie 97/81 in der 
durch die Richtlinie 98/23 geänderten Fassung und durch diese 
Rahmenvereinbarung gewährt wird. Ein Ausschluss von diesem 
Schutz kann nur dann zugelassen werden, wenn das zwischen 
den Richtern und dem Ministry of Justice bestehende Rechtsver
hältnis seinem Wesen nach erheblich anders ist als dasjenige, das 
Beschäftigte, die nach dem nationalen Recht zur Kategorie der 
Arbeitnehmer gehören, mit ihren Arbeitgebern verbindet 

2. Die am 6. Juni 1997 geschlossene Rahmenvereinbarung über 
Teilzeitarbeit im Anhang der Richtlinie 97/81 in der durch die 
Richtlinie 98/23 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass 
das nationale Recht für die Zwecke des Zugangs zum Altersver
sorgungssystem nicht zwischen Vollzeit- und auf der Basis von 
Tagesgebühren vergüteten Teilzeitrichtern unterscheiden darf, es 
sei denn, dass objektive Gründe eine solche unterschiedliche Be
handlung rechtfertigen, was zu beurteilen Sache des vorlegenden 
Gerichts ist. 

( 1 ) ABl. C 274 vom 9.10.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 1. März 2012 
(Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Hamburg 

— Deutschland) — Söll GmbH/Tetra GmbH 

(Rechtssache C-420/10) ( 1 ) 

(Inverkehrbringen von Biozid-Produkten — Richtlinie 
98/8/EG — Art. 2 Abs. 1 Buchst. a — Begriff „Biozid-Pro
dukte“ — Produkt, das das Ausflocken von Schadorganismen 
bewirkt, ohne sie zu zerstören, abzuschrecken oder unschädlich 

zu machen) 

(2012/C 118/05) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landgericht Hamburg
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